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	Musteranschreiben: Cannabis-Konsum

	Ambulanter Bereich

	Sehr geehrter Pflegekunde,
im April des laufenden Jahres wurde der Cannabis-Konsum in Deutschland durch das „Cannabisgesetz“ (CanG) legalisiert. Wir tolerieren selbstverständlich Ihren Wunsch, Cannabis zu konsumieren. Allerdings sind gleichermaßen unsere Schutz-bedürfnisse als Pflegekräfte zu beachten, da wir während unserer Tätigkeit bei Ihnen nicht passiv dem Rauch ausgesetzt sein dürfen und möchten.
Wir bitten Sie daher,
· in unserer Gegenwart auf den Cannabis-Konsum strikt zu verzichten,
· stets auf eine gute Durchlüftung Ihrer Räumlichkeiten zu achten, insbesondere nach dem erfolgten Cannabis-Konsum.
Wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis, Ihr Team vom Pflegedienst

	Stationärer Bereich

	Sehr geehrte Bewohner,
im April des laufenden Jahres wurde der Cannabiskonsum in Deutschland durch das „Cannabisgesetz“ (CanG) legalisiert. Wir tolerieren selbstverständlich Ihren Wunsch, Cannabis zu konsumieren. Allerdings sind gleichermaßen die Schutzbedürfnisse unserer Mitarbeiter und Ihrer Mitbewohner zu beachten.
Beachten Sie bitte insbesondere:
· In unserer Einrichtung besteht ein Rauchverbot. Das Rauchen in Ihrem Zimmer ist sowohl für reinen Tabak- als auch Cannabis-Konsum nicht gestattet.
· Der Raucherraum unseres Hauses ist ausschließlich Tabak-Konsumenten vor-behalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinen Cannabis-Konsum in diesem Raucherraum tolerieren können, da wir unsere rauchenden Mitbewohner (ebenso wie die Nichtraucher) vor Passivkonsum schützen müssen.
· Sofern Sie Cannabis rauchen möchten, nutzen Sie bitte ausschließlich den Außenbereich unseres Hauses. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie nicht in der Nähe Dritter rauchen, damit diese nicht durch Rauchschwaden belästigt werden.
Wir möchten Sie auf folgende mögliche Alternativen hinweisen:
· Cannabis kann auch in flüssiger Form sowie über Nahrung aufgenommen werden.
· Mögliche Alternativen zum Rauchen sind Tees, Kaffee oder auch das Auflösen des Wirkstoffs in heißer Schokolade oder Milkshakes.
· Essen können Sie Cannabis beispielsweise in Form von Keksen.
Achtung: Beachten Sie unbedingt, dass der Wirkeintritt in diesen Fällen gegenüber dem Rauchen deutlich zeitverzögert erfolgt.
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Pflegefachkräfte gern und jederzeit zur Verfügung.
Wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis,
Ihr Team der Pflegeeinrichtung



